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höchstzulässige Zahl der Wohnungen: 2 Wo je Doppelhaushälfte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)1 Wo je DHH

o

Anliegerweg

II

1. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Bad Dürkheim hat am 27.08.2013 gemäß § 1 Abs. 3 und 
§ 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB die Aufstellung
dieses Bebauungsplanes beschlossen.

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB am 
05.09.2013 im Amtsblatt "Bad Dürkheimer Woche" ortsüblich bekanntgemacht. 

3. Erneuter Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat von Bad Dürkheim hat am 19.05.2015 die Neufassung des Auf-
stellungsbeschlusses mit geändertem Geltungsbereich beschlossen.

4. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (Neufassung)
Die Neufassung des Aufstellungsbeschlusses mit geändertem Geltungsbereich 
wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB am 03.11.2022 im Amtsblatt "Bad 
Dürkheimer Woche" ortsüblich bekannt gemacht. Dabei wurde darauf hingewie-
sen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden soll und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden
soll. 

5. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die Öffentlichkeit wurde durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt "Bad 
Dürkheimer Woche" am 03.11.2022 i.S.v. § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB frühzeitig 
unterrichtet. Ihr wurde in der Zeit vom 14.11.2022 bis einschließlich 16.12.2022
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben (frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplanentwurf hat hierzu 
mit den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften 
sowie der Begründung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Als 
Anlagen wurden dem Bebauungsplan beigelegt "Schnitte A-A bis F-F", "VSG-
Vorprüfung", "Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung", "Maß der baulichen
Nutzung (Gebäudehöhen)" und "Maß der baulichen Nutzung (GRZ/GFZ)".
Die ausgelegten Unterlagen wurden zusätzlich in das Internet eingestellt. 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitbeteiligung ging eine Stellungnahme ein,
die vom Stadtrat der Stadt Bad Dürkheim am __.__.____ gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB geprüft wurden. 

6. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
    § 4 Abs. 1 BauGB sowie Planabstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß
    § 2 Abs. 2 BauGB 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabengebiet 
durch die Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben vom 10.11.2022 
entsprechend § 4 Abs. 1 S. 1 BauGB unterrichtet und zur Abgabe einer Stellung-
nahme bis zum 16.12.2022 aufgefordert worden (frühzeitige Behördenbeteiligung
nach § 4 Abs. 1 BauGB). Zeitgleich erfolgte die Planabstimmung mit den Nach-
bargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB.
Die abgegebenen Stellungnahmen wurden vom vom Stadtrat der Stadt Bad 
Dürkheim am __.__.____ gemäß § 1 Abs. 7 BauGB geprüft. 

7. Auslegung des Planentwurfs und Unterrichtung der Behörden und sonstigen
    Träger öffentlicher Belange
Der Bebauungsplanentwurf mit den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und 
den örtlichen Bauvorschriften sowie der Begründung und den Anlagen "Schnitte 
A-A bis F-F", "VSG-Vorprüfung", "Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung", 
"Maß der baulichen Nutzung (Gebäudehöhen)" und "Maß der baulichen Nutzung 
(GRZ/GFZ)" hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ nach
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die ausgelegten Unterlagen wurden zusätzlich in das Internet eingestellt. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB am 
__.__.____ im Amtsblatt "Bad Dürkheimer Woche" ortsüblich bekanntgemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt werden soll und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen 
werden soll.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom __.__.____ von der Auslegung unterrichtet.
Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens der Öffentlichkeit __ Stellung-
nahmen ein, die vom Stadtrat von Bad Dürkheim am __.__.____ geprüft wurden 
(§ 1 Abs. 7 BauGB).
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben mit
Schreiben vom __.__.____ gemäß § 3 Abs.2 Satz 4 BauGB mitgeteilt.

8. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berührt wird, wurden mit Schreiben vom __.__.____ gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt. Ihnen wurde Gelegenheit zur Abgabe
einer Stellungnahme bis zum __.__.____gegeben. Zeitgleich erfolgte die Planab-
stimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB. Im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gingen __ 
Stellungnahmen ein, die vom Stadtrat von Bad Dürkheim am __.__.____ geprüft 
wurden (§ 1 Abs. 7 BauGB). 

9. Satzungsbeschluss
Der Stadtrat von Bad Dürkheim hat nach vorangegangener Prüfung der Stellung-
nahmen am __.__.____ diesen Bebauungsplan mit den bauplanungsrechtlichen
Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Gleichzeitig 
beschloss der Stadtrat die örtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes gemäß § 88 LBauO als Satzung.

                                   Bad Dürkheim, den ___.___.______ 

[Stadtsiegel]

                                   ____________________________
                                   Stadtbürgermeister

10. Ausfertigung
Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen,
Begründung und Satzung, stimmt in all seinen Bestandteilen mit dem Willen des
Stadtrats überein. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

                                   Bad Dürkheim, den ___.___.______ 

[Stadtsiegel]

                                   ____________________________
                                   Stadtbürgermeister

11. Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB
im Amtsblatt "Bad Dürkheimer Woche" ortsüblich ortsüblich bekanntgemacht. Mit 
der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in
Kraft getreten.
In der Bekanntmachung wurde gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB darauf hinge-
wiesen, wo der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist auf die Geltendmachung der Ver-
letzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) und
auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Fälligkeit und Entstehung von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden
(§ 44 Abs. 5 BauGB).

                                   Bad Dürkheim, den ___.___.______ 

[Stadtsiegel]

                                   ____________________________
                                   Stadtbürgermeister
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